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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1938

Norm

ABGB §93 A

Rechtssatz

Neben der Regelung des allgemeinen Anspruches auf Aufnahme in die eheliche Gemeinschaft können nicht auch

weitere Einzelheiten erst bevorstehenden Zusammenlebens geregelt werden (zB Ausfolgung des Wohnungsschlüssels,

Zutritt zu jedem einzelnen Raum in der Wohnung, anständige Begegnung).
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